
Wahl und Bestellung der Bürgermeisterstellvertreter/-innen des Bürgermeisters nach § 48
GemO

Nachdem gem. § 32 der Gemeindeordnung die Gemeinderäte und Gemeinderätinnen von Bürgermeister
Johannes Kopp verpflichtet wurden, müssen die Stellvertreter/-innen des Bürgermeisters gewählt werden.

In Gemeinden ohne Beigeordnete, wie es in Muggensturm der Fall ist, bestellt der Gemeinderat gem. § 48
Gemeindeordnung aus seiner Mitte einen oder mehrere Stellvertreter des Bürgermeisters. Die Stellvertretung
beschränkt sich auf die Fälle der Verhinderung. Die Stellvertreter werden nach jeder Wahl der Gemeinderäte
neu bestellt.

In seiner Sitzung am 27.07.2009 hat der Gemeinderat beschlossen, dass drei Stellvertreter bestellt werden.
Dies gilt bis heute.

Derzeit gibt es folgende Bürgermeisterstellvertreter/-innen:

1. Herr Bürgermeisterstellvertreter Harald Unser, MBV
2. Herr Bürgermeisterstellvertreter Joachim Schneider, CDU
3. Herr Bürgermeisterstellvertreter Dieter Eisele, SPD

Aus den Fraktionen gibt es folgende Vorschläge:

1. Herr Bürgermeisterstellvertreter Harald Unser, MBV
2. Frau Bürgermeisterstellvertreterin Melanie Rodriguez, SPD
3. Herr Bürgermeisterstellvertreter Joachim Schneider, CDU

Beschlussvorschlag:
Die Stellvertreter/innen des Bürgermeisters werden gemäß den Vorschlägen der einzelnen
Gemeindefraktionen gewählt.

Gemeinde Muggensturm Beschlussvorschlag 2024/044
Amt: Hauptamt Beratungsfolge Sitzung am 22.07.2024

Gemeinderat
AZ.: öffentlich
Beratungsergebnis:
Bearbeiter: Jonas Käser
Verfasser: Jonas Käser
einstimmig Mit Stimmen-

mehrheit
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen Beschlussvor-

schlag
Abweichung Kein Beschluss

wird nachgereicht




